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KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

des Nationalrates XVU. Ocsetzgebungsperjgde 

Zahl: 50 115/72-11/2/87 H :i. (·:·!n, .:1111 3 O. Nov(~lTlbel" 1 90'7 

~.1[&~ schriftliche Anfrage der Abge­

ordneten Dr. PILZ und Genossen, 

betr. Gewaltanwendung durch Exe­

kutivbeamte (Nr. 951/J) 

qgLt JAS 

1987 -'2- 0 J 

lU 951 IJ 

Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genossen am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 951/J, 

betreffend Gewaltanwenduns durch Exekutivbeamte, beantworte 

ich wj.~~ folgt: 

Die vm-l:i.eg~?nde Anf'''i:l~3e :i.!:.t e:i.n€~ aus eil'H:n" Se,-ie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die von den Abgeordne­

t.n Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und mit gleich­

lautendem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Arifra­

sen unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß 

am Schluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf die 

F'el"s;cln (:ldf:!'" dnn VOI .. f .. ~ll, ':ll1f d:i.t:! <:i:i.ch d:i.f~ Anf''',:I::Je bf:!zif~ht, 

angefUhrt werden. 

All~~ ~59 Anf,".~gf:~n h':lb(·~n b(·:~II<:ll1ptf:!t(·:·! i.ibf?,"~]r·iffe vCln 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 und 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abge­

ordneten zum Nationalrat, Uber alle Vorginge im Bereich 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei­

neswegs in Frage stelle, 50 möchte ich gerade angesichts 

dieser Flut von Anfrag~n doch auch darauf verweisen, daß 

die Beantwortuns derartiger Massenanfragen eine enorme und 

äußerst zeitaufwendise Belastung der Verwallung verUrsacht 

und diese Belastung insbnscndere dann das normale Maß bei 

w€~ i t,f:!1T1 Ub f:!'''!!; tf·! :i. ~3t, w~!nn '" :i. chAn rl' ,:1 ~J(·;'n (:) U f 1":1 ngf:;- Z 111" He k 1 :i. e-.-
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gende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade aus diesem Grund Uberaus komplizierte Nachforschun­

gen erfordert. 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche übergriff 

vbn Organen der Polizei oder Gendarmerie stets senauest und 

mit htichstmöglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen gegen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen strafrechtlichen und disziplinären Maßnahmen 

gesetzt werden~ Ich lese grüßten Wert darauf, daß Anschul­

digungen der geschilderten Art stets von außerhalb des 

Sicherheitsapparates gelesenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhältig­

keit Uberprlift werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenderl Anfrage aus: 

Zu A) Am 10.9.1983, um 19.50 Uhr, wurde Herta JOSIFEK weSen 

übertretungen nach Art. VIII und IX EGVG 1950 gemäß § 

35 c VStG 1950 festgenommen und in den Arrest des 

Bezirkspolizeikommissariates Wien-Favoriten eingelie­

fert. Die Frau war zum Zeitpllnkt ihrer Festnahme 

alkoholisiert. Nach Ansaben des Arrestantenpostens 

hätte die Frau am 10.9.1983, segen 21.40 Uhr, aus der 

Zelle geläutet, da sie das WC aufsuchen mußte. Kurz 

nachdem sie wieder in die Zelle zurUckgebracht worden 

war, läutete die Frau neuerlich und hätte jetzt der 

Beamte feststellen müssen, daß die Frau stark aus 

Nase und Mund blutete. Vom Beamten wurde jede Miß­

handlung der Arrestantin bestritten. Der Beamte hat 

über diesen Vorfall sofort eine schriftliche Meldung 

gelegt. Herta JOSIFEK mußte vom Rettungsdienst in das 

Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien gebracht wer­

den, wo man bei ihr einen Nasenbeinbruch und eine 

Kieferverletzung feststellte. Die Frau hatte bei 

dieser Untersuch uns angeseben, daß sie im Arrest des 

Bezirkspolizeikommissariates Wien-Favoriten durch den 
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Arre$tantenposten mißhandelt worden wäre. 

Zu fn ,Ja. 

Zu C) In erster Instanz wurde der Beamte zu einer 

Geldstrafe verurteilt. Das Verfahren zweiter Instanz 

endete mit Freispruch. 

Zu D) Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 

C) • 

Zu E) Eine Verset~ung erfolgte nicht. 

, 
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